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Resolution der Vertreterversammlung der  
Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) vom 26. November 2025 

 
Digitalisierung im Gesundheitswesen: Vertragsärzte und 
Psychotherapeuten legen vor – andere müssen zeitnah 
folgen 

 
Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) fordert 
die Digitalisierung aller an der Behandlung, Betreuung und Versorgung der Patienten 
Beteiligten – in gleichem Tempo und mit gleichem Ziel. 
 
Vertragsärzte und Psychotherapeuten tauschen aktiv und datenschutzkonform 
Behandlungsdaten über die Telematik-Infrastruktur aus, stellen Daten in die elektronische 
Patientenakte ein. Jedoch funktioniert das in der Regel nicht mit den Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen oder mit den Heilmittelerbringern. 
 
Momentan sind die Praxen bei vielen digitalen Neuerungen Vorkämpfer und nehmen somit in 
Sachen Digitalisierung eine Vorreiter-Rolle ein. Der Gesetzgeber hat sie mehr als alle anderen 
am Gesundheitswesen Beteiligten in die Pflicht genommen. Das Messen mit zweierlei Maß 
schafft Informationsbrüche, die unnötig, der Sache nicht dienlich und der Patientenversorgung 
nicht zuträglich sind. 
 
Das darf nicht so bleiben! Nur wenn alle am Gesundheitswesen Beteiligten gemeinsam Schritt 
halten, kann die Digitalisierung gelingen, Mehrwerte für alle bringen und ein wirklicher Gewinn 
für die Patientenversorgung – auch mit Blick auf die Zukunft – sein. 
 
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Heilmittelerbringer müssen endlich in der Lage sein, 
mit Arzt- oder Psychotherapiepraxen digital zu kommunizieren, um zielführend im Sinne der 
Patienten Befunde und Informationen zur Behandlung, Betreuung und Versorgung der 
Patienten austauschen zu können. 
 
Die Vertragsärzte und Psychotherapeuten stehen der Digitalisierung im Praxisalltag 
grundsätzlich positiv gegenüber. Voraussetzung: Die digitale Neuerung muss funktionieren, 
einen Mehrwert haben und darf den Praxisablauf nicht stören. 
 
 
 
 
Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, deren Aufgaben 
und Befugnisse sich aus dem Sozialgesetzbuch V (SGB V) ergeben. Alle vertragsärztlich Tätigen sind kraft Gesetzes 
Pflichtmitglieder bei der KVSA. Derzeit hat sie ca. 4.300 Mitglieder: Diese behandeln ihre Patienten hausärztlich, 
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fachärztlich oder psychotherapeutisch und erfüllen so den gesetzlichen Auftrag, eine flächendeckende wohnortnahe 
und qualitativ hochwertige ambulante Versorgung in Sachsen-Anhalt sicherzustellen. 
 
Die KVSA vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber den Krankenkassen als ihren Vertragspartnern und 
gegenüber der Politik. Sie bietet allen Mitgliedern einen umfassenden Service von der Abrechnung der Leistungen über 
die Sicherung entsprechender Zahlungsflüsse bis zu umfangreichen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten. 

 
Genderhinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der männlichen, weiblichen und 
diversen Sprachform verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter. 


